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AEE SUISSE

Unternehmerinitiative St. Gallen / Appenzell

Die AEE SUISSE vertritt als Dachorganisation der 
Wirtschaft für erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz die Interessen von 22 
Branchenverbänden und rund 15‘000 
Unternehmungen und Energieanbietern.

Sie informiert die Öffentlichkeit und 
Entscheidungsträger/innen, sensibilisiert für eine 
nachhaltige Energiepolitik und beteiligt sich aktiv an 
der Gestaltung der wirtschaftlichen und 
energiepolitischen Rahmenbedingungen auf nationaler 
und regionaler Ebene.



e4plus AG

Team von 8 Personen

Tätigkeiten:
• Raum- und Marktentwicklung
• Bildung und Information
• Gebäude und Energie

Kunden
• Bund, Kantone, Gemeinden
• (nat.) Verbände und 

Organisationen 
• Industrie und Gewerbe



Projekte



BV Art. 89 Energiepolitik

1) Der Bund und die Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und 
umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und 
rationellen Energieverbrauch.



Endenergieverbrauch nach Energieträger (2015)

Quelle: Gesamtenergiestatistik BFE



BV Art. 89 Energiepolitik

1) Der Bund und die Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und 
umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und 
rationellen Energieverbrauch.
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BV Art. 89 (Fortsetzung)

2) Der Bund legt Grundsätze fest über die Nutzung einheimischer und 
erneuerbarer Energien und über den sparsamen und rationellen 
Energieverbrauch.

3) Der Bund erlässt Vorschriften über den Energieverbrauch von Anlagen, 
Fahrzeugen und Geräten. Er fördert die Entwicklung von 
Energietechniken, insbesondere in den Bereichen des Energiesparens 
und der erneuerbaren Energie.

4) Für Massnahmen, die den Verbrauch von Energie in Gebäuden betreffen, 
sind vor allem die Kantone zuständig.

5) Der Bund trägt in seiner Energiepolitik den Anstrengungen der Kantone 
und der Gemeinden sowie der Wirtschaft Rechnung; er berücksichtigt 
die Verhältnisse in den einzelnen Landesgegenden und die 
wirtschaftliche Tragbarkeit.



Bund Kantone



Bund Kantone



Die Energiezukunft = 3D

Dekarbonisierung

Dezentralisierung Digitalisierung





Gebäude 

• neu bis CHF 450 
Mio./a

• Auszahlung an 
Kantone

• Kantone müssen 
mitmachen
MuKEn



Mobilität

Max. 95 g CO2/km
ab 2020

Max. 147 g CO2/km
ab 2020



Pariser Abkommen

• CO2-Reduktion bis 2030 um 50 % gegenüber 
1990

• Verabschiedet vom Parlament in der 
Sommersession 2017

• Revision des CO2-Gesetzes im Parlament ist im 
Gang (z.Z. in der UREK NR)





Wärmebedarf Schweiz

• Heute ca. 85 TWh/a für Raumwärme und WW
Quelle: Weissbuch Fernwärme Schweiz

• Effizienzpotential ca. 50 %

• Anteil EE am Restbedarf bis 2050 ca. 90%



Gebäudepolitik 2050 der Kantone



Eigenstromerzeugung  (Teil E)



Erneuerbare Wärme bei Heizungsersatz 
(Teil F)



Sanierungspflicht Elektroheizungen und 
-wassererwärmer (Teil H & I)



Angestrebter Transformationsprozess

Quelle: Gebäudepolitik 2050 EnDK



Strategische Landkarte 
Entwicklung kantonale Gebäudepolitik 

Quelle: Gebäudepolitik 2050 EnDK



Stand der Umsetzung in den Kantonen




